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RS OGH 1977/11/9 8Ob527/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1977

Norm

WEG 1975 §22 Abs1 Z1

Rechtssatz

Für den Ausschließungstatbestand der Nichterfüllung von P6ichten aus der Gemeinschaft insbesondere durch

Nichtleistung der obliegenden Zahlungen genügt der objektive Verzug und ist daher ein Verschulden nicht erforderlich;

es kommt nicht darauf an, ob eine beharrliche Nichtzahlung vorliegt.
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